
(2) Der Mißbrauch des Eigentums durch Begründung wirtschaft— 
licher Machtstellung zum Schaden des Gemeinwohls hat die 

entschädigungslcse Enteignung und Überführung in das Eigen- 
tum des Volkes zur Folge. 
(3) Die Betriebe der Kriegsverbrecher und aktiven Nationalso- 
zialisten sind enteignet und gehen in Volkscigentum über. Das 
gleiche gilt für Privatuntemehmungen, die sich in den Dienst 
einer Kriegspolitik stellen. 

(4) Alle privaten Monopolorganisationen, wie Kartellc, Syndi- 

kate, Konzeme, Trusts und ähnliche auf Gewinnsteigemng durch 
Produktions-‚ Preis- und Absatzregeluug gerichtete private Or- 
ganisationen sind aufgehoben und verboten. 
[5) Der private Großgrundbesitz, der mehr als 100 Hektar um- 
faßt, ist aufgelöst und wird ohne Entschädigung aufgeteilt. 
(6] Nach Durchführung dieser Bodenreform wird den Bauern 
das Privateigentum an ihrem Boden gewährleistet. 

Artikel 25 

(1) Alle Bodenschätze, alle wirtschaftlich nutzbaren Natur- 

kräfte sowie die zu ihrer Nutzbarmachung bestimmten Betriebe 
des Bergbaues, der Eisen- und Stahlerzeugung und der Energie- 
wirtschaft sind in Volkseigentum zu überführen. 

(2) Bis dahin untersteht ihre Nutzung der Aufsicht der Länder 
und, soweit gesamtdeutsche Interessen in Frage kommen, der 
Aufsicht der Republik. 

Artikel 26 

(1] Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird überwacht 
und jeder Mifibrauch verhütet. Die Wertsteigerung des Bodens, 
die ohne Arbeits- und Kapitalaufwendung für das Grundstück 
entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu machen. 

(2) Jedem Bürger und jeder Familie ist eine gesunde und ihren 
Bedürfnissen entsprechende Wohnung zu sichern. Opfer des I—‘a- 
schismus, Schwer-Körperbehinderte, Kriegsgeschädigte und Um- 
siedler sind dabei bevorzugt zuvberücksichtigen. 

(3) Die Erhaltung und Förderung der Ertragssicherheit der 

Landwirtschaft wird auch durch Landschaftsgestaltung und 
Landschaftspflege gewährleistet. 

Artikel 27 

(1) Private wirtschaftliche Unternehmungen, die für die Ver— 

gesellschaftung geeignet sind, können durch Gesetz nach den 
für die Enteignung geltenden Bestimmungen in Gemeineigen— 

tum überführt werden. 
[2) Auf Grund eines Gesetzes kann der Republik, den Ländern, 
den Kreisen oder Gemeinden durch Beteiligung an der Ver— 

waltung oder in anderer Weise ein bestimmender Einfluß auf 
Unternehmungen oder Verbände gesichert werden 
(3) Durch Gesetz können wirtschaftliche Unternehmungen und 
Verbände auf der Grundlage der Selbstverwaltung zusammen- 
geschlossen wexden, um die Mitwirkung aller schaffenden Volks- 
teile zu sichern, Arbeiter und Unternehmer an der Verwaltung 
zu beteiligen und Erzeugung, Herstellung, Verteilung, Verwen— 
dung, Preisgestaltung sowie Ein— und Ausfuhr der Wirtschafts— 
güter nach gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen zu regeln. 

(4] Die Konsum, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschafien 
sowie die landwirtschaftlichen Genossenschaften und deren Ver— 
einigungen sind unter Berücksichtigung ihrer Verfassung und 
Eigenart in die Gemeinwirtschaft einzugliedem, 

Artikel 28 

(1) Die Veräußerung und Belastung von Grundbesitz, Produk— 
tionsstätten und Beteiligungen, die sich im Eigentum des V01— 
kes befinden, bedürfen der Zustimmung der für ihren Rechts- 
träger zuständigen Volksvertretung Diese Zustimmung kann 
nur mit zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl erteilt 

werden. 
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Artikel 29 

(1) Das Vermögen und das Einkommen werden progressiv nach 
sozialen Gesichtspunkten unter besonderer Berücksichtigung der 
familiären Lasten besteuert. 
(2) Bei der Besteuerung ist auf erarbeitetes Vermögen und Ein- 
kommen besonders Rücksicht zu nehmen. 

Gesetzblatt der DDR, 1949, 5. 5 

Anlage 34 

Erste Verordnung 
zur Ausführung des SMAD-Befehls N1. 64 (Richtlinien N1. 1) 
Vom 28. Apri11948 

Die Deutsche Wirtschaftskommission hat in ihrer Vollsitzung 

vom 28. April 1948 nachstehende Verordnung beschlossen: 
1. Das Archivmaterial über die von den Orts-, Kreis— und Lan- 
deskommissionen geprüften Fälle der Sequestrierung und Be- 
schlagnahme ist an die Innenminister der Länder zu überführen 
und wird bei ihnen aufbewahrt. Abschriften der Beschlüsse der 
Landeskommissionen und der Landesregierungen über die Ent- 
eignungsverfahren sind vom Ausschuß zum Schutz des Volks» 
eigentums bei der Deutschen Wirtschaftskommission in Ver- 

wahrung zu nehmen. 
2. Die Enteignung erstreckt sich bei Enteignungen wirtschaft- 

licher Unternehmungen nicht nur auf das bilanzierte Vermögen, 
sondern überhaupt auf das den betrieblichen Zwecken dienende 
Vermögen, einschließlich aller Rechte und Beteiligungen, so— 

weit nicht die Beschlüsse der Landeskoxnmissionen ausdrücklich 

etwas anderes bestimmen. 
Ist von einem Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten nur 

ein Teil der Betriebsstätten emeignet worden, so gilt die Ent— 

eignung auch hinsichtlich aller anderen Unternehmensteile, die 

in wirtschaftlichen Zusammenhang untereinander stehen. 
3. Verbindlichkeiten, die vor dem 8, Mai 1945 entstanden sind, 
werden von den Rechtsträgern volkseigener Betriebe nicht über- 
nommen. 
Bankverbindlichkeiten, die nach dem 8. Mai 1945 bei den neuen 
Kreditinstitutionen der sowjetischen Besatzungszone entstanden 

sind, sind von den vulkseigenen Betrieben zu übernehmen. Für 
diese haftet der jeweilige Rechtsträger des volkseigenen BEtl‘iE“ 

bes, bei dem sie ursprünglich entstanden sind. 
Nach dem 8‘ Mai 1945 entstandene Verbindlichkeiten werden 
von den Rechtsträgem volkseigenar Betriebe übernommen, so- 
weit sie im normalen Geschäftsverkehr entstanden sind. 
Grunddienstbarkeiten (z. B. Wegerechte und Wasserrechte) blei- 

ben, soweit sie öffentlichen Interessen und wirtschaftlichen Not— 
wendigkeiten entsprechen, bestehen. In Zweifelsfällen entschei- 

den darüber die Wirtschaftsminister. 
Regreßansprüche für die Zeit der Sequestrierung können gegen- 
über den Verwaltungsdienststellen nicht geltend gemacht wer— 
den. 
4‘ Nach dem in Befehl Nr. 64 angeordneten Abschluß der Se- 
qucstrierungen sind Rechtsmittel gegen die Enteignungen und 
sonstige Maßnahmen zur Wiederaufnahme von Seqesterverfah- 
ren nicht mehr zulässig. 
5. Die zuständigen Grundbuchämter haben auf Ersuchen der 
Landesregierungen den bisherigen Eigentümer innerhalb von 
5 Tagen zu löschen und in Spalte 2 einzutragen >>Eigenmm des 
Volkcs«. Die für die Führung der Handelsregister zuständigen 
Amtsgerichte haben auf Veranlassung der Landesregierungen die 
Löschungcn der bisher eingetragenen Unternehmen innerhalb 
von 5 Tagen vorzunehmen.
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Wegen der weiteren Eintragungen im Grundbuch und Handels— 
register sind die Bestimmungen der Instruktionen über das Ver— 
fahren der juristischen Eintragung der Betriebe, die in das Eigen— 
tum desVulkes übergegangen sind, zu Befehl Nr.76 des Obersten 
Chefs der Sowjetischen Militär-Administration vom 23.Aprill948 
anzuwenden 
6, Den in den bestätigten Lis‘en aufgeführten enteigneten Fir— 
men ist von den Landesregierungen eine die Enteignung fest- 
stellende Urkunde zuzustellen. In den Fällen, in denen die Ent- 
eignung nicln bestätigt wurde, ist durch die Landesregierungen 
die Sequestrierung aufzuheben. 
Diese Erklärungen der Landesregierungen erfolgen nach den 
von der Deutschen Wirtschaftskommission herausgegebenen 
einheitlichen Vordrucken. 
7. Die Durchführung dieser Richtlinien ist vom Ausschuß zum 
Schutze des Volkseigentums zu kontrollimen. 

Berlin, den 28. April 1948 

Rau Selbmann 
SteIIv. Vorsitzender 

der Deutschen Wirtschaftskommission 
für die sowjetische Besatzungszone 

Vorsitzender 

Zentralvemrdnungsblau, N1. 15/1948, S. 141 

Anlage 35 

Zweite Verordnung 
zur Ausführung des SMAD-Befehls Nr, 64 {Richtlinien Nr. 2 - 

Verwertung betrieblichen Vermögens) 
„ 
Vom Z8. April 1948 

Die Deutsche Wirtschaftskommission hat in ihrer Vollsitzung 
vom 28. April 1948 nachstehende Verordnung beschlossen: 
1. Die vollcseigenen Betriebe sind zur Erreichung einer zweck— 
mäßigen VeIwahung in erster Linie auf die Vereinigungen volks- 
eigener Betriebe zu übertragen; als weitere Rechtsträger können 
Städte, Kreise, Gemeinden, Genossenschaften und die Vereini— 
gung der gegenseitigen Bauernhilfe eingesetzt werden. Kleine 
Betriebe können in Ausnahmefällen an demokratisch bewährte 
Personen verkauft oder verpachtet werden. 
2. Unternehmen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind 
grundsätzlich an die Vereinigungen volkseigener Betriebe zu 
übertragen. Als Unternehmen dieser Art gelten: 
a) Produktions- und andere Unternehmen, deren Absatzbereich 
auf Grund ihrer Kapazität den Rahmen eines Stadt— oder Kreis- 
gebietes überschreitet; ferner Unternehmen gleicher Art mit 
z. Z‘ verminderter, aber wiederherstellbarer Kapazität; 

b) Unternehmen der Roh“ und Grundstoffproduktion, Verwer- 
tungsbetriebe für Bodenschätze; 
c) exportwichtige Unternehmen; 
d) Unternehmen, die zur Zusammenlegung geeignet sind; 
e) Unternehmen, die wegen der Axt ihrer Produktion von be- 
sonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind. 
3, Enteignete gewerbliche Produktionsuntemehmen und Han» 
delsunternehmen, die durch die Bodenreform oder nach Befehl 
Nr. 201 enteignet wurden und noch enteignet werden, unter- 
liegen gleichfalls diesen Ausführungsbestimmungen 
4. Selbständige landwirtschaftliche Betriebe, die als Teil des 
Betriebsvermögens enteigneter Unternehmen erfaßt wurden, 
sind den Bodenkommissionen zur Aufteilung zu überweisen. 
Gewerbliche Unternehmen, die als Teil des Betriebsvermögens 
enteigneter Unternehmen erfaßt wurden und nicht Produktions- 
stätten darstellen, werden nach den Bestimmungen der Verx 
Wertung nichtbetrieblicher Vermögensobjekte behandelt 

5. Enteignete Anteilsrechte an Unternehmen der unter Ziffer 2 
bezeichneten Art und sonstige enteignete Rechte gegenüber sol- 
chen Unternehmen gehen auf die Organisationen volkseigener 
Betriebe über, auch wenn sie als Rechte eines Unternehmens 
enteignet wurden, die nicht unter diese Klassifizierung fallen, 
Das gleiche gilt für Patente und Warenzeichen. 
6. Für jedes in Volkseigentum übergegangene Unternehmen ist 
durch die Innenminister nach Richtlinien des Ausschusses zum 
Schutz des Volkseigcntums bei der Deutschen Wirtschaftskom— 
mission über das von der Enteignung erfaßte Vermögen ein ge- 
naues Verzeichnis aufzustellen. 
7. Übertragungen an öffentliche Rechtsträger, an die Vereini— 
gung der gegenseitigen Bauernhilfe und an Genossenschaften 
erfolgen gebül1rem, lasten- und steuerfrei‘ 
8. Bis zur endgültigen Verwertung werden die in das Volks- 
eigentum übergegangenen betrieblichen Objekte durch die bisher 
mit der treuhänderischen Verwaltung beauftragten Personen 
unter Leitung der Ämter für volkseigene Betriebe bei den Län- 
derregierungen verwaltet. 
9A Zur Verwertung der nicht in zonale Verwaltung übergehen— 
den betrieblichen Objekte haben die Landesregierungen bis zum 
15. Mai 1948 der Deutschen Wirtschaftskommission über den 
Ausschuß zum Schutz des Volkseigentums Verwertungsvor- 
schläge zu machen. 
10‘ Die Kontrolle der Durchführung dieser Richtlinien erfolgt 
durch den Ausschuß zum Schutz des Volkseigentums bei der 
Deutschen Wirtschaftskommission. 

Berlin, den 28. April 1948 
Rau Selbmann 

Vorsitzender Stellv. Vorsitzender 

der Deutschen Wirtschaftskommission 
für die sowjetische Besatzungszone 

Zentrul'vemrdnungsblutt, Nr. 15/1948, S. 141 

Anlage 36 

Beschlufl der DWK über die Enteignung der sequeshierten 
>>Sansiigen Vermögenvc. 
Vom 21. September 1948 

Auf Grund von Ziffer 4 des SMAD—Befehls NL 64 vom 17. April 
1948 (ZVOBI. S. 140] hat das Sekretariat der Deutschen Wirt- 
schaftskommission in seiner Sitzung vom 21. September 1948 
beschlossen: 
1. Die Enteignungsbeschlüsse der Landesregierungen über die 
sequestrierten sonstigen Vermögen werden bestärigt. Die ent- 
eigneten Vermögen gehen in Volkseigentum über. 
2, Soweit die Landesregierungen die Enteignung sonstiger Ver— 
mögen nicht vorgenommen haben, haben sie die Sequestrierung 
aufzuheben 
3. Die Durchführung dieses Beschlusses ist vom Ausschuß zum ‚ 

Schutze des Volkseigemums bei der Deutschen Wirtschaftslwm— 
mission zu kontrollieren. 

Rau Lampka 
Vorsitzender Leiter des Sekretariats 

der Deutschen Wirtschaftskommission 
für die sowjetische Besatzungszone 

Zentralvermdnungsblutt, 1948, S. 449
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